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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1993

Norm

ASGG §67 Abs1

ASGG §76

ASVG §408

Rechtssatz

Stirbt der Leistungswerber vor Zustellung des Bescheides, ist die Klage gegen den gegen ihn erlassenen Bescheid

vorerst unzulässig. Die Fortsetzungsberechtigten müßten im Verwaltungsverfahren die Erklärung abgeben, das

Verfahren fortzusetzen. Eine Klage ist nur gegen den dann an sie zugestellten Bescheid zulässig.
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